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«>,» »b»nnlrt sich »e» I. «. Och« l» vir«, uni>Z b«« X.IQ »»» Dai Uboimemtttt Nir??s Nu»>n>ktn od.'r wril» Vier
â» Postämtern. Ist 2^H>« ^Frant^n ^ lZ°' ^eru »osttre»

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag/ den 11 Merz 1801. Viertes Quartal. Den22 Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, 16. Febr.
Präsident: Ustert.

Rämi erhält für 8 Tage Urlaub.

In gcheinier Sitzung beschäftigt sich der Rath mit
einem Gegenstand der die Constitution betrifft, und eins,
weilen nicht bekannt werde» darf.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung genommen:

Gutachten über verschiedene zu bestäti.
gende N a tio n a l g ü t e r. V e r k à u fe des
Cantons Solothurn.

i. Im Distrikt Solothurn.
Die Eisgrube zu Solothurn : gcschäzt 200 Fr. ;

verkauft 250 Fr.; übcrlöst 50 Fr. — Weil sie der

Nation keinen Abtrag giebt, ist der Verkauf zu ra.
tisicircn.

Die Mollcndicgifche Schcucr in der Vorstadt So.
lothurn: gefchäzt 5250; verkauft 5Z00; üderl. s°Fr.
Weil die Nation dieses Gebäudes nicht mehr bedarf,
welches sie vor zwey Jahren um die Schätzungssumme
ankaufte, so ist der Verkauf zu ratificiren.

Das Bierhaus, die Vuchdruckcrey und die Wachs-
bleiche zu Solothurn, deren Versteigerung gestattet

wurde, sind nicht veräuffert worden.

2. Im Distrikt Biberist.
Der Hattenihurm mit Behausung und i Inch. Land:

gefchäzt S40; verkauft 1020; überlost ;8« Fr. —
20 Fr. Abtrag. — Wegen geringem Zins und weniger
Brauchbarkeit ist der Verkauf zu ratificiren.

Z. Im Distrikt Vallstall
Die Landfchrciderey Cluß: Schloß, Scheuer,

Bestallung, Garten 7 Inch. Mad. Wiesen,
2° Inch. Weid, und ?4 Iuch. Wald; geichäzt 6400 z

verkauft 7?«° Fr.; 2;; Fr. Abtrag. — Wegen kost«

barem Unterhalt der Gebäude, beynahe gänzlichem Ruin
der Waldungen, und dem Ucberlös von noo Fr.,
soll der Verkauf lauc Anzeige der Verwaltungskammer,
des Finanzministers und der Vollziehung, zu ratW,
ren seyn.

4- Im Distrikt Ölten.
Das Amthaus zu Ölten, nebst Scheuer, Schöpf

und Ofenhaus, HauSplaz, 11/2 Maad Hofstatt und

Garte»; verkauft Fr. 10215
Die Schcucrmatt, 12 Mader^ samt Wohn-

Haus, Scheuer und Wagenfchopf 1085»
Der Steinacker, 12 Maad, filmt Gestüd

dem Bord nach 6065
Der Roseiibyfang, ir Maadcr. 8;?î
Die Haagmatt, 4 Mannwerk. 4,06
Auf dem Gheid, 4 Maad Matten. ;oo4
Ein Maad Matten, die mittlere im

5/4 Matten, die Langmatt im Gheid. 815

Das Schreiber - Mätteli m der Haagmat.
;6 Fr. Ertrag) (900 Fr. gefch.) 125»
Schreiber Mätteli auf dem Gheid, 11/4

82 Fr. Ertrag 2000 Fr. gefch. igi?
Schreiberdündtc in der Ey z Fr. Ertr.)

(7; Fr. gefch.) 5»
Die Burg, 6 Iuch zgZî
Ein zwcymaaßiger Pünt und ein Garten

bey der Kreuzkapelle 70»
Der große Donnerackcr im Hardtfeld,

2 1/2 Inch. 714
Der kleine Donneracker im Hardtfeld,

i Inch. 212
Beym hellen Bemmen, 1 Inch. Acker. 40»

Summa. Fr. 520,1

»
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Uebertrag Fr. 52021

Der Langsamstig auf dem Hardtscld,
Inch. Acker 471

Der Bodenacker, 1 1/2 Iuch. Acker. 600
Der Füstligackcr, 2 Iuch. Acker. 540

'

Auf dem Füsttigstld, 2 Iuch. Acker. 850
Auf dem Füstligfcld, 2 dilv 850
Der Stroßacker auf dem Klorstseld, 5

Iuch. Acker. 2,10
Der Meyacker, 2 Iuch. Acker. 975
Der unter Mcyacker, : Iuch. 460
Der untere Weingarten im Pannfeld,

Iuch. Acker 575
Der obere Weingarten, Iuch. Acker. 8--

Im Pamiftld, 2 Iuch. Acker. 8eo
Das Huren - Ackerst, 1/2 dito. Z5

Im Kappcstftld, 2 ^'2 dilo. 952

Im Bornfeld, e dito. izo
Erlös. Fr. 60707

Die Schreibergüter als besonders geschäzt

davon abgezogen.

7000 AmlhansX

24000 Güter / Schätzung wäre.
Fr. 57590

Jahrs - Ertrag > 100 Fr. Ucberldst. Fr. 26590
Das Schloß Gösgcn, nebst Trottgedäude, Scheuer,

Stall, Kornmagazin, und ;8 Iucy. Land, geschäzt

für 9700, verkaust i;7oo^, überlöst 4000 Fr.
Die Wurstwcyd in der Hägendorfer. Einung, 71

Iuch. Weid: geschäzt 9000, verkauft -Z4-5/ üderlöst

442 z Fr.
Wegen anscheinend gutem Erlös, der die Schätzung

weit übcrtrist, wärm die Verkäufe dieses Distrikts zu

ratistciren; azisgenomcn das Scd reiber nrättli a u f ^

dem G heid, und die S ch r e id e r b ü n d t in
der Ey, welche wesentlich unter der Schätzung in
chrem Erlös stehen.

Der Rath nimt das Gutachten an; er ertheilt jedoch

Wich dem Verkauf dcr Echecibcrbündt die Rausikation,

«vd fn'pendirk di snige dcr Wiese Roscnbifaug, »vor-

über folgende Botschaft an den Vostz. Rath erlassen

wirbt
B- Vostz, Räthe! Unter den im Distr. Ölten, C.

So.oihurn, durch Ihre Botschaft vom 5ken dieß, zur

Verkanfsgenchmiguug vorgeschlagenen Nationalgütern,
destndct sich unter Nr. 4. eine Wiest, der Rostnbi-

fang, genannt, sow der eine Iuch unverkauft geblieben

ist,, um zu. einer Grien oder Grabelgeude zu kieue».

Der gestzgebende Rath kann aber diese Maßregel der

Vcrwaltuugskammer in einer so schönen und kostbaren

Wiest, eine Kricngrube eröffnen zu lassen, nicht bil,

ligen, wenn solches nicht ganz unumgänglich nöthig

ist, sondern wünschte lieber den Verkauf für das ganze

Slük zu genehmigen. Er ladet Sie B. Notiz. Räthe

daher ein, von dem Käusscr jenes Gnmdstüks, ei» dem

Werthe dcr noch unvcräußerten Iuchart, angcmessm!

Nachgebot, auftuuchme», oder aber diese Wicsc ohne

jenen Vorbehalt noch einmal einer öffentlichen Ver.

steigcrung auszusetzen.

Die Petilloneucvmmißion berichtet über folgerte

Gegenstände:

1. Im Lauffe dieses Jahrhunderts haben die Schur«

posenrechts - Besitze« der Gemeinde Obcrdießbäh, Di>

strikt Stcfsssburg, als Eigenthümcre der dortige» All.

mend bereits mehrere Theile dcrstlben veräußert. Nun

begehren sie, angeftischel durch das wohlthätige Gest!

vom 15. Dec. lezthin, mit Ausnahme dcr Waldung,

den Rest von r6; Iucharten, nach Ausweis des äuge«

schlossenen Plans und Zîeglcments, zu besserer Benutzung

unter sich pro rat» ihrer Rechten zu vertheilen—doch

keineswegs zum Nachtheil, fonder» zum weit größeren

Vortheil dcr itzigen mid künftigen Armen; indem stell

der denselben bisher nach Dürftigkeit angewiesene»

Pflanzvlätzcn, ihnen durch das Reglement 5° Iucharstn,

also beynahe 2/z der Allmend zur ausschließliche»

Nutzung zugcstchcrt wird. Die Pet. Cvmmißion tragt

darauf an, diesen Theilungsprvjekt dcr staatswülh«

schaftlichen Commißion zur födcrsamen Untersuchung

zu überweisen. Angenoninwin
2. Elisabeth Büzberger von Blcycnbach, eine über

60 Jahr alte Dienstmagd, die von ihrer nunmehr

verstorbenen Herrschaft, beyder sie g 7 Jahre im Dunst

war, ein Legat von 40 Louisd'or erhalten, bimt

um Nachlaß dcr Einregistrirungsgebühr. — An du

Vollziehung zu weià ^

Folgende Botchafl wird verlesn und an be Civn»,

Gesttzgedungscommißlvn gcwiescu:

B. Gesizgeber '. Der VoSz. Rath übersendet Ih^
bcyliegende Zuschrift des B. Saume! Kull von

derlenz, Eanr. Argan, welcher sich mit dcr Wilwe de

im vcrwichcnen August verstorbenen B. ttlr. Koll,

verchlichen wünscht, und deßwegen bittet, daß die,t

von der ihr auferlegte» Warty it von einem Iahch

dispensirl werte. In dieses Begehren glaubte dr

Vollz. Rath nicht eintreten zu können, imd «bttinß

es Ihnen B. G., über dasselbe zu cut scheiden.



Fetzende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen :

B- Gesezgeber! Mit Uebcrsendung der Verbalpco-
zcsse über die in den Distrikten Peterlinge», Romont
und WMdurg C. Freyburg, abgehaltene» Verstci.
gerungen der Nationalguter, deren Genehmigung van
der Vecwaltungskainmer und dem Finanzministcr vor-
geschlagen wird, ladet Sic B. G. der Vollz. Rath ein
dieselben zu ratificier».

G en hard erhält für 12 und S t 0 c k a r für 4
Tage Urlaub.

Am 17- Febr. war keine Sitzimg.

Gesetzgebender Rath, a 8. FeSr.
Präsident: U st cri.

In geheimer Sitzung beschäftigt sich der Rath mit
einem Gegenstand, der die Constitution bctrift und dvr
kinsivellcn nicht bekannt gemacht werden soll.

Die Civilgesttzg. Commißion erstattet folgenden Be»

richt, dessen Antrag angenommen wird;
B. G. Samuel Kult von Nnderlenz C. Arga», bildet

Sie, ihm zu bewilligen, daß er sich mit der Wittwe
des Hs. Ulrich Kults, welcher am 4. August verstorben,

vor Veestuß des Trauerjahrs verehlicheu dürfe. Da j

derselbe aber zur Unterstützung seiner Bitte, ausserdem

Eftverstäudiuß beydscitiger Anverwandteu, keinen an.
lern Grund anführt, und auf der andern Seite zu

erkennen giebt, daß die Verlobten, um allen weitern
Folgen vorzubiegen, dieses Begehren einreichen: so Hal-

t.n wir ui.s doppelt verpßichtet, Ihnen B G. anzu»

rathen, den B,Ustelür mit stiner Bitte abzuweisen.
D>e gleiche Commißion ralh z» weiterer Vertagung

des endlichen Entscheides über den Gesctzvsrschiag, die

Eassationen betreffend. — Der Räch beschlicht, seinen

Entscheid so lange zu vertagen, bis die Commißion
über die Beaufsicyliiug der untern Tribunalien einen

Bericht wird erstattet haben.
Die F nanzeonimchio» erstattet über die Ratistkation

der im C. Ärgau vorgenommenen Güterverkäuffe eine»

Bericht, der für z Tage auf den Canjleytlsch gelegt
wird.

19. und 20. Febr. waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, 21. Febr.
Präsident; tt st e r r.

Zuschrift der Dekane aller fünf Classen des

chmaligew cte Vsnst, den Zustand der Religion
und ihrer Diener betreffend, wird verlesen und der
Unterrichtscommißion zur Berichterstattung überwiesen.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber.' Sie haben Ihrer Finanzcommißion
unterm -4. Hornnng die Bittschrift der Gebrüder Ni.
klaus und Leon Stoppani aus dem Canton und Distrüt
LauiS zugewiesen, welche von der Einregistcicrungsge»
bühr von einem Hauskauf, so sie zur Zeit der Inie,
rimsregierung getroffen, deftcyl zu werden einkäme».
Ihre Commißion hat bey der Untersuchung gefunden,
daß die Gesetzgebung bey ähnlichen Fallen aus andern
Cantonen, nichts verfügt habe, sondern gleiche Begeh-
rcn lediglich dem Voll;, Rath zugesandt hat. Sie rathet
Ihnen also au, auch diese Petition der Vollziehung zu
übersenden.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Die Gemeinde Aibligen im Canton Bern bewirbt sich

um Genehmigung ihrer bereits lange vor dem Gefttz
vom 15. Chxisimonal igoo vorgenommenen Verthcilung
ihrer Gemcindewaidung. In Erwägung aber, daß diese

Waldung nicht nach Rechlfamcn besessen worden ist,
^

sondern von jeher ein wahres Burgergemeindsgut d.r
dortigen Burger war, die Veuhcilung derselben also

schon ganz bestimmt durch das Gesetz über die Bur»
gerrechte vom iz. Hornung 1799 verboten ist; so hak
der G. R. in die verlangte Genehmigung dieser Ver,
lhcilung nicht eintreten können, und bleibt es mithin
bey einer fernern gemein sanv-n Benutzung dieftr Wal.
dang.

Die Fmanzoommißion erstattet über die Ra'istkatlo!»
der im Caniou Baden vorgenommenen Güterverkäust«,
einen Bericht, der für z Tage auf den Canzleytisch
gelegt wird.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Durch eine Botschaft vom 9.'ließ,
begehrte der Vollj. Rath Bevollmächtigung zur Tilgung
äusserst dringender Schulden des Klosters St. Gallen,
die sich diesen Augenblick auf circa 57000 Fr. belaufen,
ungefehr für diese Summe St. Gallische Klostrrgülce
gesetzlich, aber mit Bestimmung besonderer Zahlung^»
tcrmine, versteigern zu dürfen, und sandte zu diesem

Ende hin ein Verzeichnis von solchen Gütern ein, d!«

nach dem Wàuck der Botschaft m Rücksicht toWe-
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ligen Unterhalts/ schlechte Rcntierung und anscheinende

Verkänflichkeir, mit Vortheil veräussert werden mögen.

Diesen Gegenstand wiesen Sie an Ihre staatswirth-
sthastlichc Commißion zur Untersuchung: diese benuzte

zu diesem Ende hin die specielle Lokalkenntniß eines

Mitglieds der Gesetzgebung, und bey dieser Untersu-

chung ergab sich: daß die meisten dieser zum Verkauf
vorgeschlagenen Güter so elend geschäzt sind, daß die

Schätzungssumme oft kaum einen Drittheil des wahren
Werthes ausmacht, und daß daher auch einige dieser

Gmer 8, und selbst bis über 20 p, 0/0 der Schat-
zungssumme der Nation jährlich abtragen. Da nun
die Gesetzgebung ihre Guterverkauftdekecte meist auf
das Verhältniß zwischen Verkaufs- und Schatzungs-
summe gründet, so muß es dem gesetzgebenden Rath
keineswegs gleichgültig seyn, ob die Schätzungen nur
ans der Lust gegriffen, vielleicht gar at sichtlich unter
allen Werth gesezc, oder aber wirklich gewissenhaft

vorgenommen und ihm eingegeben worden seyen; und

da in dem vorliegenden Verzeichniß von St. Gallischen

Gütern die Schätzungen beynahe im Ganzen so auffal.
tend und über allen Begriff elend angesczl sind, so

glaubt Ihre staatswirlhschaftlichc Commißion sich vcr-

pflichtet, Ihnen B. G. darauf antragen zu müssen,

den Voll;. Rath durch eine Botschaft hierauf ausmerk-

jam zu machen und ihm die niilgethc lie Tabelle zur
Berichtigung zurückzusenden. Der Gegenstand des

Güterverkanfs ist zu wichtig und bedarf besonders im
gegenwärtigen Augenblick zu sehr aller Sorgfalt, um

nicht ganz zum Schaden der Nation auszufallen, als

daß solche auffallende Uncichligkeilen wie diese Tabelle

enthält, nicht strenger Nachsuctmngcn bedürfen, um

zu entdecken, wo entweder diese nicht zu entschuldigende

Nachläßigkeit oder gar der böse Wille, der die Ursache

davon ist, verborgen liege; und der Vollz. Rath wird
durch die angetragene? Zurncksendung dieses Gülerver-
zelchnisses am kräftigsten dazu aufgemmiterl werde», dies:

Nachsuchung vorzunehmen nnd dieser, Unordnung zu

sicuren.

Da dieses Güterverzeichniß auch zugleich noch mehr

als kein anderes zu ter Bemerkung Anlaß giebt, daß

viele Nationalgüter so schlecht beworben werden, daß

sie der Nation sehr wenig abtragen, so daß hier Land

erscheint, wovon die Iuchart wenig mehr als i Fr.
jährlich der Nation abliefert, so wäre bey diesem An.
laß der Vollz. Rath ebenfalls darauf aufmerksam zu

machen, die geöste Goegfait auf die zweckmäßigste und

vollständigste Benutzung der Nattvnalgütcr zu verwenden,

weil dadurch der so sehr beschwerte Staat wesentlich
erleichtert werden kann.

Die staatswirthschaftlichc Commißion schlägt Ihnen
B> Gesetzgeber, daher folgende Botschaft au die Ävilzie,

hung vor:
B- Vollz. Räthe! Mit Ihrer Botschaft vom

dieß, über die zweckmäßigste Art, einige dringende

Schulden des Klosters St. Gallen zu berichtigen, fand,

ten Sie dem gesetzgebenden Ralh ein Nerzeichiuß von

solchen Nationalgàrn ein, welche in Rücksicht koWe.
ligen Unterhalts, schlechter Remierung und anscheinen-

der vorcheilyaster Vcrkauflichkeit, zu diesem Endzweck

verkauft werden konnten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs- Rath.
Beschluß vom 7. Merz.

Der Vollz. Rath, nach angehörtem Berichte feinet

Iustizministers über die Zeitschrift, betitelt: Gemein-
nütziges Wochenblatt zur Belehrungund
Unterhaltung, herausgegeben vomBür-
ger Schweizer, Pfarrer z u E m b r a ch, und

besonders über einen Aufsatz, der im ersten Hefte Sien

Bogens eingerückt ist, in welchem Seite 8? der B.

Schweizer behauptet, daß in dem gesetzgebenden Raihi

Verläumber, unv Seite 91, daß in den höher» und

niedern Aulhoritälen gelt, und blutgierige Urfächcr,

Treiber und Vollzieher verfassungswidriger Gemalllha-

tigkeilen sitzen —
beschließt:

r. Der Bürger Schweizer soll gesanglich angehalte»

und durch die Beflissenheit des öffentlichen Anklagest

beym Bezirksgerichte Basscrstorf wegen gröblich P
gen die obersten Behörden und Beamten der Re.

pudlik ausgcstoßencn Beschimpfungen unv Verlauf

düngen gerichtlich verfolgt werden.

2. Der Bürger Schweizer ist bis auf weitere Verfln

gung in seinen Pfarrverrichrungen suspendirt.

z. DaS oben genannte und von ihm herausgegebene

Wochenblatt ist und bleibt unter jeder andern Bk»

nennung und vom gleichen Verfasser geschrieben,

unterdrückt.

4. Der Minister der Justiz und Polizcy ist mit bec

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der >u

den öffentlichen Blättern und in dem Tagblatt >ek

Gesetze soll abgedruckt werden.

Folgen die UnttrschM"-
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